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Von der Angstfokussierung zur Kompetenzsteigerung

Haben Sie Angst? Angst vor dem Fremden? So diffus Angst sein mag –
sie ist gleichzeitig ein Indikator für das, was einen Menschen und auch
eine Gesellschaft bewegt. Ängste, die in der breiten Öffentlichkeit Thema
sind, sagen etwas über eine bestimmte sozialhistorische Situation aus.
Und Angst kennt keine sozialen Grenzen. Ein Blick auf die Bundestagswahl
2017 genügt, um zu sehen, welche Ängste und gleichzeitig Themen die Wahlen bestimmt haben: Alters-
armut, Pflege, Geflüchtete. Und wir konnten tagtäglich beobachten, welche Macht Angst im populistischen
Diskurs haben kann, wenn keine Strategie gefunden wird, konstruktiv und gesellschaftspolitisch zukunfts-
orientiert mit ihr umzugehen. Die Antwort auf Angst ist Kompetenz: die Fähigkeit mit dem, was uns fremd
anmutet und uns eventuell als Zumutung begegnet, aktiv und schöpferisch umzugehen. Angst kann so
gesehen zu einer Quelle für Wachstum und einem Ort der Transzendenz – dem Einbruch Gottes – werden. 

Als die Jünger Jesus über den See kommen sahen, „erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst,
und sie schrien vor Angst.“ (Mt 14,26) Im nächsten Moment wurde die Situation Ausgangspunkt für per-
sönliche Entwicklung und neues Leben. 

Im Bereich der Flüchtlingshilfe bedeutet das konkret, der Angst vor dem Fremden mit interkultureller und
besonders interreligiöser Kompetenz zu begegnen. Es geht um die Fähigkeit, sich im Dialog mit anderen,
d. h. uns fremden, Kulturen und Religionen achtsam, auskunftsstark und angemessen zu bewegen. Anstatt
sich auf Angst zu fokussieren, sollten wir Kompetenz aufbauen. 

In diesem Geschäftsbericht finden sich vielfältige Belege und Hinweise, wie eine solche Haltung in die
Praxis übersetzt werden kann.

Viel Freude bei der Lektüre! 

Ordinariatsrätin Dr. Irme Stetter-Karp
Leiterin der Hauptabteilung VI – Caritas
Diözese Rottenburg-Stuttgart
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Daten & Fakten

Weltweit
Die Zahl der in Deutschland neu angekommenen
Geflüchteten ist 2017 im Vergleich zum Vorjahr
drastisch zurückgegangen, und das, obwohl die
Zahl der geflüchteten Menschen weltweit gestie-
gen ist. 65,6 Millionen Menschen waren im Jahr
2016 weltweit auf der Flucht. Bei über 40 Millio-
nen Menschen handelte es sich um sogenannte
Binnenvertriebene1, bei 25,3 Millionen Menschen
um Geflüchtete oder Asylsuchende im rechtlichen
Sinne. 55% aller Geflüchteten stammten dabei aus
drei Staaten: Syrien, Afghanistan und Südsudan.
Die Länder, die die meisten Flüchtlinge aufgenom-
men haben, waren: Türkei (2,9 Millionen), Pakistan
(1,4 Millionen), Libanon (1,0 Millionen), Iran (<1
Million), Uganda (<1 Million) und Äthiopien (<1
Million).2

Die vielen Geflüchteten kamen aufgrund ver-
schärfter politischer Entwicklungen und Abkommen
nicht mehr in Europa bzw. in Deutschland an. Die
Zahl der Asylerstanträge in der Europäischen Union
ist 2017 im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte
von 1,2 Millionen (2016) auf 649.855 (2017) zu-
rückgegangen.3 

Deutschland
In Deutschland haben im Jahr 2017 „nur“ 198.317
Menschen einen Asylerstantrag gestellt, im Jahr
davor waren es hingegen noch 722.370.4 Die
Hauptherkunftsländer waren Syrien mit einem An-
teil von 24,7%, Irak mit 11,1%, Afghanistan mit
8,3%, Eritrea mit 5,2% und Iran mit 4,3%.5 Der
Anteil an Männern betrug 60% und jener der
Frauen 40% (2016 waren es noch 66% Männer
und 34% Frauen). 

Aufgrund der hohen Ankunftszahlen von Ge-
flüchteten 2015 und 2016 konnten viele der Asyl-
anträge erst 2017 vom BAMF bearbeitet werden.
Das BAMF hat 2017 über 603.428 Anträge (Erst-
und Folgeanträge) entschieden. In 38,5% der Fälle
kam es zu einer Ablehnung, in 21% wurde eine An-
erkennung als Flüchtling (gemäß §3 Abs. 1 AsylG
und Art. 16a GG) ausgesprochen, in 16,3% wurde
subsidiärer Schutz (gem. § 4 Abs. 1 AsylG) und in
6,6% wurde ein Abschiebeverbot erteilt, 18% der
Anträge wurden aufgrund formeller Entscheidun-
gen zurückgestellt. 

Die Anzahl der anhängigen Asylverfahren
wurde vom BAMF 2017 in hohem Bearbeitungs-
tempo drastisch reduziert. Gab es zu Beginn des
Jahres noch 433.719, so waren es Ende des Jahres
nur noch 68.245 anhängige Verfahren.6 Mit der
Zahl an abgeschlossenen Verfahren stieg die Zahl
an Asylklagen bei den Verwaltungsgerichten und
führte zu einer hohen Auslastung.7 

1. Vorbemerkungen & Entwicklungen 2017

1 Dabei handelt es sich um Personen, die gewaltsam aus ihrer angestammten und rechtmäßigen Heimat vertrieben wurden, bei ihrer Flucht – im Unterschied zu 
Flüchtlingen im rechtlichen Sinn – keine Staatsgrenze überschritten haben und im eigenen Land verblieben sind. Gründe für diese interne Vertreibung sind be-
waffnete Konflikte, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und Naturkatastrophen.

2 Vgl. UNHCR | Global Trends 2016 | online www.unhcr.org 
3 Vgl. FAZ | Zahl der Asylanträge in EU nimmt rapide ab | Artikel vom 30.12.2017 | online http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/zahl-der-asylantraege-in-eu-

nimmt-rapide-ab-15366242.html 
4 Zahlen zu Asyl in Deutschland werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erhoben und veröffentlicht. Darunter fallen neben Zahlen der regis-

trierten Asylsuchenden und der gestellten Asylanträge auch Daten zu Herkunftsländern, Altersgruppen und Entscheidungsquoten, die das BAMF monatlich in 
seinen Asylgeschäftsberichten und Asylgeschäftsstatistiken veröffentlicht.

5 Vgl. BAMF | Schlüsselzahlen Asyl 2017 | online http://www.bamf.de
6 Vgl. BMI | 186.644 Asylsuchende im Jahr 2017 – erfolgreicher Abbau der Rückstände | Pressemitteilung vom 16. Januar 2018. 
7 Vgl. SZ | Zahl der Asylverfahren vor Gericht steigt rasant | Artikel vom 18.09.2017 | 

online http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-zahl-der-asylverfahren-vor-gericht-steigt-rasant-1.3669934 
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Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg kamen 2017 weniger als
16.000 neue Flüchtlinge an.8 Die durch die hohen
Flüchtlingszahlen 2015 und 2016 aufgebauten
Erstunterkünfte konnten teilweise nicht mehr aus-
gelastet werden. Gleichzeitig führte die grundsätz-
lich angespannte Situation am Wohnungsmarkt zu
Schwierigkeiten bei der Anschlussunterbringung. 

Politik & Gesellschaft
Im Sommer 2015 war noch eine starke Willkom-
menskultur in Gesellschaft und Politik zu verneh-
men. Sie war Ausdruck einer großen Hilfsbereit-
schaft in der Bevölkerung, als eine Million Flücht-
linge nach Deutschland kamen. Seitdem ist die De-
batte über die Flüchtlingspolitik schärfer geworden. 

Die Bundesregierung hat in einem hohen
Tempo das Asylrecht verändert und verschärft.
Nach Deutschland geflüchtete Menschen sind mit
vielen neuen Verfahrensdetails konfrontiert. Die 
Devise lautete: mehr Abschiebungen und erschwer-
ter Familiennachzug. 

Im Zuge der Bundestagswahl waren die Par-
teien gefordert, Stellung in diesem komplexen The-
menfeld zu beziehen, und sie mussten sich in den
Koalitionsverhandlungen der Herausforderung des
Familiennachzugs stellen. Die Ergebnisse der Ver-
handlungen lassen mit weiteren Verschärfungen
rechnen. 

In der Gesellschaft hat sich das Klima gegenüber
Geflüchteten ebenfalls gewandelt. Ehrenamtliche
berichten, dass sie sich zunehmend für ihr Enga-
gement in der Flüchtlingshilfe rechtfertigen und
manchmal gar verteidigen müssen. Ängste sind ge-
wachsen und manche politische Partei konnte das
für sich nutzen und verstärken. Solche Ansätze hel-
fen weder Probleme zu lösen noch Perspektiven zu
schaffen. Integration braucht Mut. 

Der Pakt für Integration
2017 trat der Pakt für Integration in Kraft, mit dem
das Land Baden-Württemberg die Kommunen bei
der Integrationsberatung und -unterstützung der
Geflüchteten finanziell unterstützen möchte. Ins-
gesamt werden dafür in zwei Jahren 320 Millionen
Euro zur Verfügung gestellt. 140 Millionen Euro
werden in konkrete Integrationsförderprogramme
und -maßnahmen investiert. 180 Millionen Euro er-
halten die Kommunen pauschal als Unterstützung
für die Integrationsarbeit vor Ort.9 

Mit dem Pakt sollen in Baden-Württemberg
u. a. 1000 Stellen für sogenannte Integrationsma-
nager*innen geschaffen werden, die für die Bera-
tung von Geflüchteten in der Anschlussunter-
bringung zuständig sind. Allein dafür stehen in den
Jahren 2017 und 2018 jeweils 58 Millionen Euro
an Förderung zur Verfügung. 

8 Vgl. SWR | Zahl der Asylanträge 2017 halbiert | Beitrag vom 04.01.2018 | online https://www.swr.de/swraktuell/bw/weniger-fluechtlinge-in-bw-schwierigkeiten-
bei-anschlussunterbringung/-/id=1622/did=20907338/nid=1622/1kuin2x/index.html 

9 Vgl. Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg | Pakt für Integration | online https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/integration/
pakt-fuer-integration/ 
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Dieser Pakt wirft seitens der Wohlfahrtsverbände
viele Fragen und Bedenken auf. Kritisiert werden
besonders das mögliche Unterlaufen des Subsidia-
ritätsprinzips, die fragliche Gewährleistung einer
unabhängigen Beratung und Begleitung im Sinne
der Geflüchteten und die fehlende Einbindung neu
geschaffener Beratungs- und Betreuungsstrukturen
in bestehende Strukturen und Angebote.10

Engagement & Kirche 
Beim dritten Katholischen Flüchtlingsgipfel im No-
vember 2017 wurde die Notwendigkeit der Seel-
sorge für geflüchtete Menschen betont. Es ist
wichtig, in traumatischen Krisenzeiten, Religion als
Ressource aktivieren zu können. Dazu braucht es
jedoch speziell ausgebildete Seelsorger, die den
sprachlichen Herausforderungen sowie den inter-
kulturellen und besonders interreligiösen Fragestel-
lungen gewachsen sind und darüber hinaus auch
die existenziellen Nöte, wie den Umgang mit Trau-
matisierungen, richtig einschätzen und damit ent-
sprechend umgehen können. 

Des Weiteren hat die Deutsche Bischofskonfe-
renz eine Arbeitshilfe für den Umgang mit ausrei-
sepflichtigen Geflüchteten mit dem Titel „Auch für
sie tragen wir Verantwortung“ herausgebracht.
Damit möchte sie eine größere Sensibilität für die
Bedürfnisse der betroffenen Menschen wecken und
kirchlichen Akteuren in der Flüchtlingshilfe Leitfä-
den an die Hand geben. 

Die Abteilung für Migranten und Flüchtlinge im va-
tikanischen Dikasterium für den Dienst zugunsten
der ganzheitlichen Entwicklung des Menschen hat
unter der Leitung von Papst Franziskus 20 Hand-
lungsschwerpunkte veröffentlicht, welche Empfeh-
lungen für den Bereich Migration und Flucht zum
Inhalt haben. Sie sollen einen Beitrag im Prozess
der Vereinten Nationen zur Schaffung zweier Glo-
bal Compacts – der eine für eine sichere, geordnete
und reguläre Migration, der andere für Flüchtlinge
– leisten. 

Mit den 20 Punkten liegen Empfehlungen für
Maßnahmen vor, die eine ganzheitliche Antwort
auf die aktuellen Herausforderungen darstellen. Sie
werden unter vier Überschriften zusammengefasst:
aufnehmen, schützen, fördern und integrieren.
Jedes dieser Wörter ist ein aktives Verb und somit
ein Aufruf zum Handeln. Die Punkte gelten nicht
nur für die globale, sondern und besonders auch
für die lokale Perspektive. 

10 Vgl. Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V. | Pakt für Integration | online www.liga-bw.de
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Auswertung des 
bisherigen Förderverfahrens 
In der Geschäftsführung diente das Jahr 2017 der
Reflexion des Förderverfahrens. Es erschien sinnvoll,
den Fonds, der 2013 ins Leben gerufen wurde und
seit 2014 operativ tätig war, nach drei Jahren 
Tätigkeit auszuwerten und dort wo notwendig
Nachjustierungen vorzunehmen. Was war gut? Wo
brauchte es Verbesserungen, um die Flüchtlings-
hilfe in der Diözese nachhaltig unterstützen und
den gesellschaftspolitischen Entwicklungen Rech-
nung tragen zu können? 

Es wurde ein Prozess zur Auswertung und
Überarbeitung der Richtlinien in die Wege geleitet,
der in engem Austausch mit den Antragstellern und
Trägern gestaltet wurde. Durchweg alle Antrag-
steller, die größere Projekte durch den Zweckerfül-
lungsfonds Flüchtlingshilfe gefördert bekommen
haben, äußerten den Wunsch, eine nachhaltige
Möglichkeit der Förderung zu schaffen, die über die
klassische Projektförderung hinausgeht. Dazu
musste ein neuer Weg in der Förderung gefunden
und eingeschlagen werden. 

Nicht jedes Projekt konnte nach dem begrenz-
ten Förderzeitraum (in der Regel drei Jahre) in eine 
Regelfinanzierung überführt werden. Das lag nicht
immer in der Verantwortung der Projektverantwort-
lichen, sondern oftmals an den sich rapide ändern-
den gesetzlichen Regelungen und damit zusam-
menhängenden Finanzierungen sowie daran, dass
einige Vorhaben einfach nicht durch die öffentliche
Hand gefördert werden. 

Einigen Projekten ist der Übergang in eine Regel-
finanzierung gelungen, einige erwiesen sich wäh-
rend der Projektlaufzeit als nicht mehr notwendig
und wurden beendet und andere wiederum ent-
wickelten sich zu Modell- und Vorzeigeprojekten,
die einen wichtigen und unersetzbaren Beitrag in
der Flüchtlingshilfe in der Diözese leisten und die
trotz Bemühungen keine anderweitige Finanzie-
rung gefunden haben. Es war und ist ein Anliegen,
solche Projekte weiterhin zu begleiten und gege-
benenfalls zu fördern. 

Diese Möglichkeit wurde mit den neuen Richt-
linien geschaffen, indem ein neuer und innovativer
Förderbereich der „Strukturförderung“ eingeführt
wurde. Voraussetzung ist, dass Projekte bereits
über die Projektförderung für drei Jahre gefördert
wurden, sich in dieser Zeit bewährt und konzeptio-
nell weiterentwickelt haben sowie evaluiert wur-
den. Diesem neuen Förderbereich liegt das Prinzip
eines rollierenden Finanzierungsmodells zugrunde.
Damit wird einerseits dem Antragsteller eine mit-
telfristige Finanzplanung ermöglicht und anderer-
seits die Endlichkeit des Fonds berücksichtigt. 

In den neuen Richtlinien wurden die Förder-
bereiche reduziert und gleichzeitig um einen
neuen Bereich erweitert (vgl. Kapitel 2.2). Im Pro-
zess der Auswertung und Überarbeitung wurde
auch das Selbstverständnis sowie Ziel und Zweck
des Fonds reflektiert und im ersten Teil der neuen
Richtlinien – unter der Überschrift „strategische
Ausrichtung“ – aufgenommen. 
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2. Der Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen

11 Vgl. Richtlinien des Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen | veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt am 15. Dezember 2017.
12 Vgl. Richtlinien des Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen | veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt am 15. April 2014.

2.1 Ziel und Zweck des Fonds 

Ziel und Zweck des „Zweckerfüllungsfonds Flücht-
lingshilfen“ sind in den Vergaberichtlinien festge-
halten. Seit dem 15.12.2017 sind neue Richtlinien
in Kraft getreten.11 Die davor gültigen Richtlinien
werden im weiteren Verlauf als alte Richtlinien be-
zeichnet.12 Für das Geschäftsjahr 2017 sind aus-
schließlich die alten Richtlinien von Bedeutung und
daher wird in diesem Kapitel – wenn nicht anders
erwähnt – auf diese Bezug genommen. 

Ziel und Zweck des „Zweckerfüllungsfonds
Flüchtlingshilfen“ – laut alten Vergaberichtli-
nien – ist zum einen, unmittelbar alle Menschen
mit aktuellem Wohnsitz in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart zu unterstützen, die auf der Flucht vor
Verfolgung jeglicher Art sind und sich in prekären
Lebenssituationen befinden. Diese Menschen sol-
len durch den „Zweckerfüllungsfonds Flüchtlings-
hilfen“, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus
oder ihrer Religion, nachrangig und nachhaltig un-
terstützt werden.

Zum anderen ist ein weiteres Ziel des „Zweckerfül-
lungsfonds Flüchtlingshilfen“ die mittelbare Förde-
rung der hauptamtlichen wie ehrenamtlichen
Arbeit mit Flüchtlingen sowie die Förderung der
strukturellen Entwicklungen im Bereich Flüchtlings-
hilfen.

In den neuen Richtlinien ist darüber hinaus
noch als Förderzweck des Fonds festgehalten, lang-
fristig die Integration geflüchteter Menschen in alle
gesellschaftlichen Bereiche und somit die Entwick-
lung nachhaltiger Konzepte und Strategien zu för-
dern.
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Im Herbst 2013 hatte der Diözesanrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart
beschlossen, einen Teil des Jahresüberschusses des Diözesanhaushaltes
für Flüchtlingshilfe zu verwenden. Die Mittel werden je hälftig für die
Flüchtlingsarbeit in der Diözese sowie für die Arbeit in den Herkunfts-
ländern der Flüchtlinge verwendet. In den darauffolgenden Jahren
wurde der Fonds durch weitere Zuwendungen aus den Jahresüberschüs-
sen aufgestockt. 

Die Mittel für die Flüchtlingsarbeit in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
werden im Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen verwaltet. Der
Fonds soll zur unmittelbaren und mittelbaren Hilfe im vielfältigen Bereich
der Flüchtlingsarbeit eingesetzt werden. 

Operativ ist der Fonds mit der Veröffentlichung der Richtlinien im Kirch-
lichen Amtsblatt am 15. April 2014 in Kraft getreten. Die Richtlinien
wurden im Geschäftsjahr 2017 überarbeitet und im Kirchlichen Amts-
blatt am 15. Dezember 2017 neu veröffentlicht. Sie haben seither Gül-
tigkeit. Für das Geschäftsjahr 2017 sind die alten Richtlinien von
Bedeutung. 

Seit Beginn des Fonds 2013 (operativ 2014) wurden der Flüchtlings-
arbeit innerhalb der Diözese 18.390.596,23 € zur Verfügung ge-
stellt (ohne Einbeziehung der Zinserträge). Die finanzielle Ausstattung
und Aufstockung des Fonds: 

3.500.000,00 € Startkapital durch Beschluss 
des Diözesanrates im November 2013

2.122.406,23 € Zuwendung Ende 2014
3.750.000,00 € Zuwendung Ende 2015
6.000.000,00 € Zuwendung Ende 2016
3.000.000,00 € Zuwendung Ende 2017

18.190,00 € Spenden 2014 und 2015

Davon wurden bisher 11.734.918,18 € bewilligt (Stand 31.12.2017).

50% 50%
Innerhalb 
der Diözese

In den 
Herkunfts-
ländern

Hilfe im Bereich 
der Flüchtlingsarbeit

Infobox
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2.2 Förderbereiche

Die Förderung durch den Zweckerfüllungs-
fonds umfasst folgende Bereiche13:

1. Maßnahmen
Bei dringenden Bedarfen werden nachrangig Indi-
vidualhilfen gefördert, wie z. B. medizinische Ver-
sorgung in speziellen Notlagen, Finanzierung/Teil-
finanzierung von dolmetschergestützten Therapien,
Teilnahme an Sprach- und Integrationskursen usw.
Es können darüber hinaus aber auch Einzelmaß-
nahmen gefördert werden, wie z. B. die Qualifizie-
rung/Weiterbildung für pastorale Mitarbeiter*innen
und/oder für Fachpersonal an Beratungsstellen
oder Traumazentren usw. 

2. Strukturentwicklungsmaßnahmen
Es kann die Schaffung struktureller Voraussetzun-
gen für den Aufbau von Flüchtlingshilfen/-sozialar-
beit in Kirchengemeinden, Seelsorgeeinheiten und
Dekanaten sowie bei Caritasträgern und -verbän-
den in der Diözese gefördert werden, wie z. B. die
Unterstützung beim Aufbau von Freundeskreisen
für Asyl bzw. weiterer Ehrenamtsinitiativen, Aufbau
von anderen Netzwerken in der Flüchtlingsarbeit
usw. 

3. Projekte
Diese müssen folgende Merkmale erfüllen: eindeu-
tiges und überschaubares Ziel sowie zeitlich befris-
tet. 

Beispiele zur Verdeutlichung: Qualifizierungsmaß-
nahmen von Ehrenamtlichen in Form von Ausbil-
dungskursen für Ehrenamtliche im Bereich Flücht-
lingshilfen, Aufbau eines Begegnungscafés, Ent-
wicklung von Arbeitshilfen für z. B. einen Arbeits-
kreis Asyl oder eine Kirchengemeinde usw. 

4. Sondermaßnahmen
Dieser Bereich betrifft zwei Maßnahmen, die vor
Inkrafttreten des Fonds von der Sitzung des 
Bischöflichen Ordinariats beschlossen worden sind
und durch den Fonds finanziert werden. 

In den neuen Richtlinien wurden die Förder-
bereiche reduziert und gleichzeitig um
einen neuen Bereich erweitert. Gefördert
werden können seit dem 15.12.201714: 

1. Projekte
Diese werden für eine maximale Dauer von drei
Jahren und das einmalig gefördert. In den Erforder-
nissen wird nach dem finanziellen Antragsvolumen
unterschieden. Grundsätzlich müssen alle Projekt-
anträge eine Konzeption und einen Finanzierungs-
plan aufweisen und die Förderung muss in der
Öffentlichkeitsarbeit entsprechend ausgewiesen
werden. Projektanträge, die ein Gesamtvolumen
von 40.001,00 € überschreiten, müssen darüber
hinaus eine Gesamtkonzeption des Trägers für den
Bereich der Flüchtlingshilfe vorweisen, ein Verfah-
ren zur Qualitätssicherung gewährleisten und die
Durchführung einer Evaluierung sicherstellen. 

13 Diese Bereiche entsprechen den alten Richtlinien. Für detaillierte Informationen vgl. Richtlinien des Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen | veröffentlicht im 
Kirchlichen Amtsblatt am 15. April 2014.

14 Vgl. Richtlinien des Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen | veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt am 15. Dezember 2017.
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2. Strukturförderung
Dieser Förderbereich ist neu und steht Projekten
offen, deren Projektlaufzeit zu Ende geht, die sich
während der Projektlaufzeit bewährt und weiter-
entwickelt haben und deren Evaluierung vorliegt.
Darüber hinaus handelt es sich um Projekte, die
während ihrer Laufzeit einen Beitrag zum Aufbau
einer nachhaltigen Struktur in der Flüchtlingshilfe
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart geleistet
haben. Solche Projekte können – rechtzeitig vor
Ablauf ihrer Projektlaufzeit – einen Antrag auf
Übernahme in den Bereich der Strukturförderung
stellen. Die Entscheidung darüber obliegt dem Ver-
gabegremium. 

Bei der Strukturförderung wird eine rollierende
Förderung vorbehaltlich der Haushaltsbeschlüsse
und der Entwicklung des Fonds für drei Jahre be-
willigt. 

Das bedeutet, dass diesem Förderbereich das Prin-
zip der rollierenden Planung zugrunde liegt. Da-
durch können Antragsteller mittelfristige Personal-
und Finanzplanungen vornehmen und erhalten
Planungssicherheit. Es erfolgt eine jährliche Be-
richterstattung, welche die Ergebnisse aus dem
Verfahren zur Qualitätssicherung dokumentiert und
Optimierungspotenziale aufzeigt. Auf dieser Grund-
lage findet eine Verlängerung der Projektlaufzeit
jeweils um ein Jahr statt

3. Individualhilfe und Einzelmaßnahmen
Dieser Bereich ist im Vergleich zu den alten Richt-
linien unverändert geblieben. Bei dringenden Be-
darfen können nachrangig Individualhilfen gewährt
bzw. auch Einzelmaßnahmen gefördert werden. 

ABBILDUNG 1:  ROLLIERENDE STRUKTURFÖRDERUNG 
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2.3 Ablauf des Verfahrens 

Der Diözesanrat hat durch Beschluss im November
2013 Mittel aus dem diözesanen Haushaltsüber-
schuss für die Flüchtlingshilfe bereitgestellt. Diese
Mittel werden jeweils zur Hälfte für die Fluchtursa-
chenbekämpfung in den Herkunftsländern und zur
Hälfte für die Flüchtlingshilfe in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart verwendet. Der Diözesanrat hat für
die Verwaltung der Mittel für den ersten Zweck die
Hauptabteilung X – Weltkirche und für den zweiten
Zweck die Hauptabteilung VI – Caritas mit der Ge-
schäftsführung beauftragt. Der Zweckerfüllungs-
fonds Flüchtlingshilfen steht dabei für die Hilfe
innerhalb der Diözese Rottenburg-Stuttgart. An-
träge auf Förderung durch den Zweckerfüllungs-
fonds Flüchtlingshilfen können in den verschie-
denen Förderbereichen (alt: Maßnahmen, Struktur-
entwicklungsmaßnahmen, Projekte | neu: Projekte,
Strukturförderung, Individualhilfen und Einzelmaß-
nahmen) bei der Geschäftsführung gestellt werden. 
Dazu müssen die Formulare – die auf der Home-
page https://caritas.drs.de zu finden sind – ausge-
füllt und unterschrieben auf dem Postweg ein-
gereicht werden. 

Die eingegangenen Anträge werden in der 
Geschäftsführung auf inhaltliche und formale Über-
einstimmung mit den Richtlinien geprüft und bear-
beitet. Anträge mit einer Antragssumme bis zu
10.000,00 € können von der Geschäftsführung ent-
schieden werden. Anträge mit Antragssummen, die
diese Grenze überschreiten, werden in einem Ver-
gabegremium beraten und entschieden. Das Verga-
begremium wurde 2016 konstituiert und besteht
aus folgenden Mitgliedern:15 

• 1 Vertreter*in des Finanzausschusses sowie
• 1 weitere/-r Vertreter*in des Diözesanrates

• 1 Vertreter*in einer ökumenischen Einrichtung 
in der Flüchtlingshilfe

• 1 Vertreter des Sprecherrates
der ständigen Diakone

• Fachreferent*in für diakonische Pastoral, 
HA VI – Caritas (Geschäftsführung)

• Hauptabteilungsleitung HA VI – Caritas (Vorsitz)

Das Vergabegremium trifft sich bis zu drei Mal im
Jahr und entscheidet über die eingegangenen An-
träge. Die Entscheidung geht dem Antragsteller
schriftlich zu. Im Falle einer Bewilligung werden in
diesem Schreiben mögliche Bedingungen für die
Auszahlung der Fördermittel benannt. 

Bisherige Sitzungen des Vergabegremiums: 
• konstituierende Sitzung am 11.04.2016
• 08.07.2016
• 23.11.2016 wurde aufgrund vakanter 

Geschäftsführung verschoben auf:
• 27.01.2017
• 28.07.2017
• 09.11.2017

Bei größeren Projekten oder Maßnahmen – die
einen längeren Zeitraum und/oder eine hohe För-
dersumme beanspruchen – werden die Zahlungen
in Tranchen angewiesen. Auf diese Weise wird 
sichergestellt, dass die Geschäftsführung in regel-
mäßigen Abständen über den Fortschritt des 
Vorhabens informiert wird und auf eventuelle 
Veränderungen im Projekt im Sinne der Bewilli-
gung reagieren kann. 

Bei kleineren Projekten und Individualhilfen
werden – abhängig vom Antragsteller – die Förder-
mittel entweder erst nach Abschluss und Vorlage
eines Verwendungsnachweises oder in manchen
Fällen auch bereits im Vorfeld angewiesen. 

15 Vgl. Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen. Ergänzung der Richtlinien für die Bezuschussung von Projekten/Maßnahmen | veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt 
am 15.03.2016 sowie Richtlinien des Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen | veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt am 15. Dezember 2017.
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Infobox

Geschäftsführung
Die Geschäftsführung des Zweckerfüllungsfonds
Flüchtlingshilfen obliegt der Hauptabteilung VI –
Caritas des Bischöflichen Ordinariats und wird
vom Fachreferat für diakonische Pastoral wahr-
genommen.

Geschäftsführerin ist seit dem 01.12.2016 
Justyna Höver. 

Mitglieder des Vergabegremiums sind
+Werner Krahl,
Vertreter des Finanzausschusses

+ Christoph Burandt
(ab dem 01.01.2018 Hans-Peter Teufel),
Vertreter des Diözesanrats

+ Doris Köhncke, 
Vertreterin einer ökumenischen Einrichtung
in der Flüchtlingshilfe

+ Bernward Hecke,
Vertreter des Sprecherrates
der ständigen Diakone

+ Justyna Höver, 
Fachreferentin für diakonische Pastoral, 
HA VI – Caritas, Geschäftsführung

+ Dr. Irme Stetter-Karp, 
Hauptabteilungsleitung HA VI – Caritas, 
Vorsitz

Antrag
Formular auf 
https://caritas.drs.de

Geschäftsführung
HA VI Caritas

Vergabegremium Entscheidung

Antragssumme
über 10.000 €

Antragssumme
bis 10.000 €

ABBILDUNG 2: ABLAUF DES VERFAHRENS
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2.4 Förderprinzipien

Die Grundsätze des Förderverfahrens wurden in
den neuen Richtlinien explizit festgehalten.16 Die
alten Richtlinien orientierten sich an den gleichen
Prinzipien. 

Gefördert wird im Einklang mit den Leitlinien
der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Hilfe wird
gewährt unabhängig von der Herkunft, der Religion,
des Geschlechts oder des Alters der geflüchteten und
Hilfe suchenden Menschen. Langfristiges Ziel ist die
Förderung der Integration geflüchteter Menschen in
Gesellschaft und Kirche und die Ermöglichung der
Partizipation in allen gesellschaftlichen Bereichen.
Damit das gelingt, müssen prekäre Lebenssituatio-
nen überwunden und Perspektiven geschaffen wer-
den. Einen wichtigen Beitrag leistet die haupt- und
ehrenamtliche Arbeit mit geflüchteten Menschen. 

Gefördert wird die Entwicklung einer Ge-
samtkonzeption und lernorientierte Weiter-
entwicklung. Die Flüchtlingshilfe ist ein komplexer
Hilfebereich. Damit sie in all ihren Facetten wahrge-
nommen und ihre Ziele langfristig sowie nachhaltig
umgesetzt werden, ist die Erarbeitung und Reflexion
einer Konzeption des einzelnen Projekts sowie die
Einbindung dessen in eine Gesamtkonzeption des
Trägers unersetzlich. Eine regelmäßige Überprüfung
der Konzeption, der darin enthaltenen Ziele und Ziel-
erreichung muss in einem Verfahren sichergestellt
werden. 

Gefördert wird Vielfalt in der Umsetzung. Um
die Lebenswirklichkeit und die Praxis unter den un-
terschiedlichen Voraussetzungen abzubilden, wird
eine Vielfalt in der Umsetzung gefördert. 

Gefördert wird Vernetzung. Flüchtlingshilfe ist
ein komplexer Hilfebereich. Wird diese Komplexität

wahrgenommen, zeigt sich das in guter und vielfäl-
tiger Vernetzung innerhalb des Trägers und mit an-
deren Akteuren in der Flüchtlingshilfe. Durch eine
Vernetzung werden Synergien geschaffen und Dop-
pel- und Mehrfachstrukturen vermieden.

Gefördert wird eine nachhaltige Finanzie-
rung. Projektträger sind angehalten, ihre Projekte,
die durch die Projektförderung gefördert werden, in
eine stabile und damit nachhaltige Finanzierung –
zumindest in eine Form der Mischfinanzierung – zu
überführen. Ebenso ist darauf zu achten, dass Pro-
jektkonzepte und Maßnahmen in größere Struktu-
ren ein- und rückgebunden werden, um auch über
die Projektlaufzeit hinaus ein Angebot sicherstellen
zu können. Es ist von zentraler Bedeutung, andere
Verantwortungsträger in sozialen Belangen, wie 
Politik und öffentliche Hand, ihre Verantwortung
wahrnehmen zu lassen und sie in die Pflicht zu neh-
men. Denn die Aufnahme, Begleitung und Integra-
tion von geflüchteten Menschen ist Anliegen und
Aufgabe der ganzen Gesellschaft. Aus diesem
Grund muss die Kirche hier auch die Übernahme 
(finanzieller) Verantwortung einfordern, um einen
verantwortungsvollen Umgang mit den für die
Flüchtlingshilfe bereitgestellten Kirchensteuermit-
teln sicherzustellen (vgl. die allgemeinen Bewilli-
gungsrichtlinien für die Gewährung von Zuwen-
dungen aus dem Diözesanhaushalt und dem Aus-
gleichsstock für die Kirchengemeinden vom 23. Ja-
nuar 1973 (KABL 1973, S. 230 ff.).

Gefördert wird eine langfristige Integration.
Die langfristige Integration geflüchteter Menschen
in alle gesellschaftlichen Bereiche und somit die Ent-
wicklung nachhaltiger Konzepte stehen im Vorder-
grund. Der Fonds möchte diese Entwicklungen
unterstützen. Durch die Einführung der Strukturför-
derung in den neuen Richtlinien ist dafür eine Mög-
lichkeit geschaffen worden.

16 Vgl. Richtlinien des Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen | veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt am 15. Dezember 2017.
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3.1 Antragsübersicht 2017

Im Jahr 2017 sind 93 Anträge bei der Geschäfts-
führung eingegangen.17 Davon wurden 57 bewilligt
(s. Tabelle 1). In konkreten Fördersummen ausge-
drückt bedeutet das, dass allein im Jahr 2017 För-
dermittel in Höhe von 5.269.656,59 € beantragt
und davon 2.211.773,52 € bewilligt wurden. Wie
sich diese Summen auf die verschiedenen Förder-
bereiche verteilen siehe Tabelle 1.

Bei den abgelehnten Anträgen handelte es sich
um 9 Anträge aus dem Bereich Projekte und Struk-

turentwicklung und um 9 Anträge aus dem Bereich
Individualhilfen und Einzelmaßnahmen. Gründe für
die Ablehnungen lagen im Allgemeinen darin, dass
die Vergaberichtlinien nicht eingehalten worden
sind, entweder in Bezug auf die formalen und/oder
auch inhaltlichen Voraussetzungen. Im Bereich der
Individualhilfen konnte die dargestellte „Notsitua-
tion“ oftmals nicht für eine Bewilligung überzeu-
gen. Bei einigen Projekten fehlte ein konkretes
zugrunde liegendes Konzept, bei anderen wiederum
der Ausweis an Eigen- und Drittmitteln. 

3. Die Arbeit des Fonds in Zahlen

ABBILDUNG 3: ANZAHL EINGEGANGENER ANTRÄGE 2017 

17 Die Zuordnung der Anträge zu den verschiedenen Förderbereichen erfolgt nach den alten Richtlinien des Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen, veröffentlicht 
im Kirchlichen Amtsblatt am 15. April 2014. Mit der Veröffentlichung der neuen Richtlinien im Kirchlichen Amtsblatt am 15. Dezember 2017 haben diese 
Gültigkeit. Für das Geschäftsjahr 2017 sind ausschließlich die alten Richtlinien von Bedeutung. 

18 Als Sondierungsanfragen werden bezeichnet: (1.) alle formlos gestellten schriftlichen Anfragen, die zu einer Befassung in der Geschäftsführung führen und (2.) 
alle Anträge, die an andere Stellen weitergeleitet und nicht mehr durch den Fonds bearbeitet werden. Die zahlreichen telefonischen bzw. mündlichen Anfragen 
wurden nicht berücksichtigt. Die relativ niedrige Summe an beantragten Mitteln in diesem Bereich ist darauf zurückzuführen, dass die meisten Sondierungsanfragen 
keine Antragssumme benennen. 

Projekte               29

Individualhilfen

Einzelmaßnahmen

Sondierungsanfragen

18

1

2718

TABELLE 1: ANTRAGSÜBERSICHT 2017 

Anzahl eingegangener  davon bewilligte beantragte bewilligte 
Anträge Anträge Fördersumme Fördersumme

Individualhilfen 27 22 29.284,00 € 19.378,20 €
Einzelmaßnahmen 18 14 115.878,98 € 60.536,30 €
Strukturentwicklung 1 0 36.704,01 € 0,00 €
Projekte 29 21 4.874.118,68 € 2.131.859,02 €
Sondermaßnahmen 0 0 0,00 € 0,00 €
Sondierungsanfragen18 18 0 213.670,92 € 0,00 €
Gesamt 93 57 5.269.656,59 € 2.211.773,52 €

16
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19 Im Geschäftsbericht 2016 war noch von 16 eingegangenen Anträgen für Einzelmaßnahmen,  47 eingegangenen Projektanträgen und 15 Sondierungsanfragen 
die Rede. Die Gründe für die geänderten Zahlen liegen darin, dass im Zuge von Nachbearbeitungen 2017 in vier Fällen die Kategorien geändert wurden. Das 
hatte auch Auswirkungen auf die kategoriale Zuordnung von beantragten und bewilligten Fördersummen 2016 (vgl. Abbildung 6 und Abbildung 7). Die Ge-
samtzahl der Anträge bzw. die Gesamtsummen an beantragten bzw. bewilligten Fördermitteln blieben unverändert. 

3.2 Vergleich zu den Vorjahren

Im Vergleich zum Vorjahr kam es 2017 zu einer Ab-
nahme der Antragszahlen. Vor allem im Bereich der
Projekte gab es eine deutliche Absenkung der An-
tragszahlen von 45 Anträgen 2016 auf 29 Anträge
2017. Die Zahl der Anträge im Bereich der Indivi-
dualhilfen ist im Vergleich zum Vorjahr gleich ge-
blieben, jedoch seit Beginn des Fonds angestiegen.
Waren es 2014 noch 5 Anträge in diesem Förder-
bereich, gab es 2015 bereits 21 Anträge und 2016

und 2017 jeweils 27 Anträge. Die Zahl der schriftlich
eingegangenen Sondierungsanfragen ist relativ
konstant geblieben. Die telefonischen Anfragen
wurden nicht erfasst, hielten sich jedoch in ähnli-
chem Umfang wie 2016. 

Bei den beiden 2014 erscheinenden Sonder-
maßnahmen handelt es sich um Maßnahmen, die
von der Sitzung des Bischöflichen Ordinariats 
bereits vor Inkrafttreten des Fonds beschlossen und
2017 das letzte Jahr durch den Fonds finanziert
worden sind. 

TABELLE 2: VERGLEICH ANZAHL EINGEGANGENER UND BEWILLIGTER ANTRÄGE VON 2014 BIS 2017

ABBILDUNG 4: ENTWICKLUNG DER ANTRAGSTELLUNG NACH FÖRDERBEREICHEN VON 2014 BIS 2017

Individualhilfen

Einzelmaßnahmen

Strukturentwicklung

Projekte

Sondermaßnahmen

Sondierungsanfragen

2017
2016
2015
2014

17

Förderbereich Anzahl Anzahl 
eingegangener Anträge                       bewilligter Anträge

2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014
Individualhilfen 27 27 21 5 22 19 20 5
Einzelmaßnahmen 18 14 2 3 14 14 2 3
Strukturentwicklung 1 0 1 0 0 0 1 0
Projekte 29 47 23 17 21 40 22 16
Sondermaßnahmen 0 0 0 2 0 0 0 2
Sondierungsanfragen 18 17 18 2 0 0 0 0
Gesamt 93 105 65 29 57 73 45 26
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3.3 Beantragte, bewilligte 
und angewiesene Mittel

Im Jahr 2017 wurden in 93 Anträgen insgesamt
Mittel in Höhe von 5.269.656,59 € beantragt und
davon 57 Anträge in einer Gesamthöhe von
2.211.773,52 € bewilligt und Fördermittel in Höhe
von 3.395.453,97 € angewiesen. 

Bei den ausbezahlten Mitteln handelt es sich
u.a. um bereits in den Vorjahren bewilligte Förder-
mittel, die erst 2017 ausgezahlt wurden. Ebenso
wurden nicht alle 2017 bewilligten Mittel auch im
selben Jahr angewiesen, sondern sind in vielen Fäl-

len für die nächsten Jahre gebunden. Das gilt vor
allem für Projekte und Maßnahmen mit sehr hohen
Bewilligungssummen. 

Die beantragten Fördermittel sind im Vergleich
zum Vorjahr wieder gestiegen. Das Volumen an be-
willigten Mitteln ist leicht gesunken, grundsätzlich
jedoch konstant geblieben. Der große Unterschied
zwischen beantragten und bewilligten Mitteln lag
an der Ablehnung einiger großvolumiger Projekte,
die einerseits die Summe an beantragten Förder-
geldern erhöht haben, andererseits jedoch nicht in
die Summe an bewilligten Fördergeldern eingeflos-
sen sind. 

TABELLE 3: BEANTRAGTE, BEWILLIGTE UND ANGEWIESENE MITTEL 2017

Förderbereich beantragte Mittel bewilligte Mittel angewiesene Mittel 

Individualhilfen 29.284,00 € 19.378,20 € 45.841,69 €
Einzelmaßnahmen 115.878,98 € 60.536,30 € 192.551,81 €
Strukturentwicklung 36.704,01 € 0,00 € 0,00 €
Projekte 4.874.118,68 € 2.131.859,02 € 3.058.809,97 €
Sondermaßnahmen 0,00 € 0,00 € 98.250,50 €
Sondierungsanfragen 213.670,92 € 0,00 € 0,00 €
Gesamt 5.269.656,59 € 2.211.773,52 € 3.395.453,97 €

2017
2016
2015
2014

ABBILDUNG 5: BEWILLIGTE UND ANGEWIESENE MITTEL VON 2014 BIS 2017

angewiesene Mittel

2,552,21 2,97 4,00
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2017
2016
2015
2014

3.4 Darstellung nach 
Förderbereichen

Die 93 eingegangenen Anträge im Jahr 2017 ver-
teilen sich auf fünf darzustellende Bereiche, davon
vier Förderbereiche – gemäß der alten Richtlinien,

die für das Geschäftsjahr 2017 ausschließlich von
Bedeutung sind – und einen Bereich mit Anfragen
und Weiterleitungen an geeignetere Stellen (Son-
dierungsanfragen). Der Bereich Sondermaßnah-
men bezeichnet Maßnahmen, die bereits vor
Inkrafttreten des Fonds durch die Sitzung des 

ABBILDUNG 6: BEANTRAGTE FÖRDERSUMMEN NACH FÖRDERBEREICHEN VON 2014 BIS 2017

29.284,00 €
35.218,78 €
15.888,04 €
11.887,24 €

115.878,98 €
48.786,49 €
7.328,05 €

74.167,70 €

36.704,01 €
0,00 €

91.779,00 €
0,00 €

4.874.118,68 €
4.818.302,56 €
3.274.680,90 €
4.203.935,69 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

1.050.000,00 €

213.670,92 €
7.681,00 €
3.120,00 €

94.740,06 €

Individualhilfen

Einzelmaßnahmen

Strukturentwicklung

Sondierungsanfragen

Sondermaßnahmen

Projekte
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Bischöflichen Ordinariats beschlossen worden sind.
In diesem Bereich können keine Anträge gestellt
werden. Der Bereich dient lediglich dazu, die dafür
verwendeten Fördergelder zuzuordnen und kennt-

lich zu machen, dass es sich hierbei um Maßnah-
men handelt, die ohne Berücksichtigung und 
Anwendung der Vergaberichtlinien beschlossen
worden sind. 

ABBILDUNG 7: BEWILLIGTE FÖRDERSUMMEN NACH FÖRDERBEREICHEN VON 2014 BIS 2017

19.378,20 €
22.923,18 €
14.405,80 €
10.802,74 €

60.536,30 €
39.819,95 €
1.600,00 €

26.485,00 €

0,00 €
0,00 €

45.000,00 €
0,00 €

2.131.859,02 €
2.491.562,84 €
2.908.346,75 €
3.001.598,40 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

960.600,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Individualhilfen

Einzelmaßnahmen

Strukturentwicklung

Sondierungsanfragen

Sondermaßnahmen

Projekte

2017
2016
2015
2014

20
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Projekte
Im Förderbereich Projekte wurden 29 Anträge ge-
stellt, davon 21 bewilligt. Alleine in diesem Förder-
bereich betrug die beantragte Fördersumme
4.874.118,68 €, von denen 2.131.859,02 € be-
willigt wurden (insgesamt wurden 2.211.773,52 €
bewilligt). Hier zeigt sich ganz klar, dass dieser För-
derbereich im Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshil-
fen mit Abstand das größte Finanzvolumen ein-
nimmt und dass daher der Prüfung und Begleitung
der Projekte nach der Bewilligung das größte Au-
genmerk zukommt. Letztlich geht es um die Sicher-
stellung eines verantwortungsvollen Umgangs mit
Kirchensteuermitteln. 

Die Begleitung und Prüfung der Projekte stellt
den größten Arbeitsaufwand in der Geschäftsfüh-
rung dar. Die meisten der bewilligten Projekte
haben eine Projektlaufzeit von drei Jahren und
müssen in der Regel einen jährlichen Zwischen-
bzw. am Ende einen Abschlussbericht vorlegen.
2017 mussten demnach alle mehrjährig laufenden
Projekte in der Geschäftsführung in irgendeiner

Form bearbeitet und begutachtet werden. Projekte,
die 2014 begonnen haben, mussten 2017 ihren
Abschlussbericht, Projekte aus dem Jahr 2015
ihren zweiten Zwischenbericht und Projekte aus
dem Jahr 2016 ihren ersten Zwischenbericht vor-
legen. Projekte aus dem Jahr 2017 wurden einer
grundsätzlichen Begutachtung unterzogen, um
dann im Vergabegremium entschieden werden zu
können. Ungefähr 90 Vorgänge wurden 2017 in
diesem Förderbereich in der Geschäftsführung be-
arbeitet. 

Strukturentwicklungsmaßnahmen
In diesem Bereich wurde im Jahr 2017 ein Antrag
gestellt, der vom Vergabegremium einstimmig ab-
gelehnt wurde. 

Individualhilfen
In diesem Förderbereich sind 27 Anträge eingegan-
gen. Die Anträge verteilen sich auf 5 Hilfebereiche. 

ABBILDUNG 8: VERTEILUNG DER ANTRÄGE IM FÖRDERBEREICH INDIVIDUALHILFEN 2017
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ABBILDUNG 9:  ENTWICKLUNG DES FONDS SEIT 2014 (OHNE EINBEZIEHUNG DER ZINSERTRÄGE)

Einzelmaßnahmen
18 Anträge für Einzelmaßnahmen wurden gestellt
und 14 bewilligt. Ein Antrag wurde abgelehnt und
drei Anträge wurden gegen Ende des Jahres 2017
gestellt und werden aufgrund der Antragssumme
(höher als 10.000,00 €) erst in der nächsten Sitzung
des Vergabegremiums im April 2018 entschieden
werden. 

Inhaltlich handelte es sich bei den Anträgen um
Fortbildungen für Ehrenamtliche und/oder Geflüch-
tete, Rechtsberatung, interkulturelle Kompetenz,
Traumapädagogik usw. Darüber hinaus wurden in
diesem Förderbereich wieder Ferienfreizeiten des
BDKJ gefördert, die ihr Angebot gezielt für Geflüch-
tete geöffnet haben und den dadurch entstehenden
Mehraufwand an Betreuung über den Fonds finan-
zieren.

Sondierungsanfragen
Insgesamt wurden 18 schriftliche Sondierungsan-
fragen gestellt. Einige Anträge konnten an andere

Förderinstanzen weitergeleitet werden. Bei anderen
Anfragen handelte es sich nicht um offizielle An-
träge, sondern um Skizzen und Projektbeschreibun-
gen. Diese wurden durch die Geschäftsführung
gemeinsam mit den Antragstellern beraten und es
wurden weitere Schritte empfohlen. 

3.5 Finanzielle Entwicklung

Der Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen wurde
2013 mit Mitteln aus dem Jahresüberschuss der 
Diözese mit 3,5 Mio. € gegründet. Im Herbst 2014
wurde der Fonds durch Beschluss des Diözesanra-
tes um weitere 2,1 Mio. €, im Herbst 2015 um 
3,7 Mio. €, im Herbst 2016 um 6 Mio. € und im
Herbst 2017 noch mal um 3 Mio. € aufgestockt.
Darüber hinaus wurden dem Fonds in den Jahren
2014 und 2015 Spenden in Höhe von 18.190,00
€ zugewendet. Damit hat der Fonds seit Dezember
2017 ein Gesamtvolumen von 18,4 Mio. €.

5.622.456,23 €

18.390.596,23 €
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3.5.1 Erträge und 
Aufwendungen 2017

Zum 01.01.2017 betrug das Gesamtvolumen des
Fonds 15.824.650,89 €. Dieser Betrag setzt sich
zusammen aus Teilen der Jahresüberschüsse, die
durch Beschluss des Diözesanrates in den Jahren
2013 bis 2016 diesem Zweck zugewendet worden
sind, den Zinserträgen des Fonds und der einge-
gangenen Spenden. 

Die Erträge im Jahr 2017 setzen sich aus der
Zuwendung des Jahresüberschusses 2016 in Höhe
von 3 Mio. € sowie Zinserträgen in Höhe von
256.234,74 € zusammen. 

2017 sind keine Spenden zugeflossen. Nach Hin-
zurechnung der Erträge 2017 betrug das Gesamt-
volumen des Fonds zum Ende des Jahres
19.080.885,63 € (Stand 31.12.2017). Im Jahr
2017 sind Mittel in Höhe von 3.395.453,97 €
gemäß der im April 2014 veröffentlichten Richtli-
nien abgeflossen. Abzüglich der Aufwendungen
2014 bis 2016 waren zum 31.12.2017 Mittel in
Höhe von 11.248.991,53 € vorhanden. Davon sind
durch Bewilligungen 3.903.024,08 € gebunden.
Dem Fonds stehen daher ab dem 01.01.2018 Mit-
tel in Höhe von 7.345.967,45 € zur Vergabe zur
Verfügung.

3.5.2 Zahlen & Fakten

Gesamtvolumen des Fonds (Stand 01.01.2017) 15.824.650,89 €

Erträge 2017
Überschussverwendung 2016 3.000.000,00 €
Spenden 0,00 €
Zinsertrag 256.234,74 €
Gesamt 3.256.234,74 €

Gesamtvolumen (Stand 31.12.2017) 19.080.885,63 €

Aufwendungen 2017
Bis zum 31.12.2017 ausbezahlte Mittel 3.395.453,97 €

Aufwendungen 2014–2016
Bis zum 31.12.2016 ausbezahlte Mittel 4.436.440,13 €

Mittel gesamt (Stand 31.12.2017) 11.248.991,53 €

Durch Bewilligungen gebundene Mittel (Stand 31.12.2017) 3.903.024,08 €

Ab dem 01.01.2018 damit zur Vergabe verbleibende Mittel 7.345.967,45 €
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4.1 Projekte

CaDiFA „Caritasdienste 
in der Flüchtlingsarbeit“ 
Projektdauer 2014–2016 für CaDiFa
Projektdauer 2016–2018 für CaDiFa+

Das Projekt wird verantwortet vom Caritasver-
band der Diözese Rottenburg-Stuttgart und
hat zum Ziel, durch die Begleitung von ehrenamtlich
Engagierten eine Willkommenskultur für Geflüch-
tete zu gestalten und dadurch deren Möglichkeiten
zu erweitern und zu verbessern, aktiv an unserer
Gesellschaft teilzuhaben. Es handelt sich um das
Projekt mit dem größten Finanzvolumen, das durch
den Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen geför-
dert wird.

„Mit dem Projekt CaDiFa will die Caritas ihren
Beitrag zu einer offenen Gesellschaft leisten, in der
alle Menschen ihren Platz haben. Nur im Miteinan-
der aller Projektbeteiligten konnte es gelingen, bei
gemeinsamer Zielsetzung, eine bunte Palette an 
regional vielfältigen Ergebnissen mit einer großen
Wirkkraft zu erzielen.“ (Dr. Annette Holuscha-
Uhlenbrock, Diözesancaritasdirektorin) 

Das Projekt wird seit 2014 gefördert und wurde
2015 durch das Anschlussprojekt CaDiFa+ regional
geweitet. Im Jahr 2017 ist die Projektlaufzeit des
ersten Projekts zu Ende gegangen. Mit den alten
Richtlinien wäre eine Weiterführung des Projekts
nicht möglich gewesen. Daher wurde eine Überar-
beitung der Richtlinien in die Wege geleitet und sie
konnten Ende des Jahres in Kraft treten. 

Um die wertvolle Arbeit bis zum Inkrafttreten
der neuen Richtlinien weiterführen zu können,
wurde vom Vergabegremium eine Überbrückung für
ein Jahr großzügig zugesagt. Mit den neuen Richt-
linien steht diesem Projekt – wie auch anderen –
die Möglichkeit offen, einen Antrag auf Strukturför-
derung zu stellen (vgl. Kapitel 2.2).

Bild oben: Gute Begleitung braucht gute Qualifizierung. 
CaDiFa unterstützt Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit.
(Foto: Deutscher Caritasverband e.V./KNA, Fotograf Harald Op-
pitz)

Bild untere Reihe links oben: Sag was! – Tacheles für Toleranz,
veranstaltet von CaDiFa in Esslingen. (Foto: Rolf Schönfeld) 

Bild untere Reihe links unten: Zwei Kneipenabende in Esslin-
gen und Nürtingen für eine offene und tolerante Gesellschaft
mit dem Schauspieler-Duo Karin Kettling und Jürgen Albrecht.
(Foto: Rolf Schönfeld)

Bild untere Reihe rechts: Eine Willkommenskultur fördert die
Integration (Foto: Deutscher Caritasverband e.V./KNA, Fotograf
Harald Oppitz)

Im Folgenden wartet eine kleine Auswahl an Projekten und Maßnahmen, gefördert durch den Zwecker-
füllungsfonds Flüchtlingshilfen. Seit Bestehen des Fonds wurden 97 Projekte bewilligt und gefördert,
allein im Jahr 2017 wurden 21 neue Projekte bewilligt. Die meisten Projekte haben eine Laufzeit von
mehreren Jahren. 
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OMID – frühe Hilfen 
für traumatisierte Flüchtlinge
Projektdauer 2014–2016 
(Aufstockung 2016–2017)

Dieses Projekt wird verantwortet vom Caritasver-
band für Stuttgart und präsentiert einen neu-
artigen Ansatz in der frühzeitigen Erkennung und
Erstversorgung traumatisierter Flüchtlinge direkt
vor Ort in den Sammelunterkünften. In vielen Fällen
werden durch das niederschwellige und sofort zu-
gängliche Angebot eine vorübergehende Stabilisie-
rung erreicht und Verschlechterungen vermieden.
Gleichzeitig wird Chronifizierungen dadurch ent-
gegengewirkt. 

Das Projekt wird seit 2014 ausschließlich
durch den Zweckerfüllungsfonds gefördert und
wurde 2016 aufgestockt. Es hat sich im Laufe der
Projektlaufzeit zu einem Vorzeige- und Modellpro-
jekt entwickelt, das über den Caritasverband für
Stuttgart hinaus Wirkung zeigt. 

Im Jahr 2017 ist die Projektlaufzeit zu Ende ge-
gangen. Aufgrund erfolgreicher Verhandlungen des
Caritasverbandes für Stuttgart mit der Stadt Stutt-
gart konnte eine 50-prozentige Beteiligung der
Stadt an der Finanzierung erreicht werden, unter
der Bedingung, dass das Angebot von OMID auch
auf andere Flüchtlingsunterkünfte, die nicht in Trä-
gerschaft des Caritasverbandes für Stuttgart ste-
hen, ausgeweitet wird. 

Um diese Chance zu ermöglichen, wurde im
Herbst vom Vergabegremium eine Überbrückungs-
finanzierung für ein Jahr bewilligt. Mit den neuen
Richtlinien steht diesem Projekt seit Ende des Jah-
res – wie auch anderen – die Möglichkeit offen
,einen Antrag auf Strukturförderung zu stellen (vgl.
Kapitel 2.2). Der Fonds ermöglicht dadurch Projek-
ten, die sich bewährt haben, eine nachhaltige För-
derung – vorbehaltlich der Haushaltsbeschlüsse
und der Entwicklung des Fonds. 

Colour Bridges – 
kunsttherapeutische Gruppe 
für geflüchtete Frauen
Projektdauer 2017

Dieses Projekt wurde initiiert und durchgeführt von
der Psychologischen Beratungsstelle Tübin-
gen in Kooperation mit dem Förderkreis der Bera-
tungsstelle mit dem Ziel, ein kunsttherapeutisches
Gruppenangebot für geflüchtete Frauen aufzu-
bauen, die in Tübingen und Umgebung leben.
Unter Anleitung einer auf Honorarbasis arbeiten-
den Kunsttherapeutin und einer Mitarbeiterin der
Psychologischen Beratungsstelle wurde den Frauen
in wöchentlichen Gruppentreffen ein Raum ange-
boten, in dem sie in künstlerisch kreativer Gestal-
tung Erfahrungen ihrer Lebenssituation „zur
Sprache“ bringen und bearbeiten konnten. 

Bild oben: In den Flüchtlingsunterkünften, die durch den 
Caritasverband für Stuttgart betreut werden, wird ein ab-
wechslungsreiches Programm angeboten. (Foto: Caritasver-
band für Stuttgart) 

Bild unten: kunsttherapeutische Gruppe für geflüchtete Frauen.
(Foto: Dr. Peter Katzenberger)
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Aufbau einer ehrenamtlichen 
Flüchtlingsbetreuung in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
als Nothilfe und als Integrationshilfe
Projektdauer 2015–2018

Hierbei handelt es sich um ein Projekt des Malteser
Hilfsdienstes e.V., mit dem Ziel, dein Engagement
in der Flüchtlingshilfe in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart auf- und auszubauen. Damit das erreicht
werden kann, werden zwei Stellen gefördert, die in
der Malteser-Geschäftsstelle angesiedelt sind. 

Zu deren Aufgaben gehört u.a. die Erstellung einer
Gesamtkonzeption für die Flüchtlingshilfe, welche
die verschiedenen Bereiche unter ein Dach bringt,
sowie der Auf- und Ausbau der unterschiedlichen
Teilbereiche wie: Organisation und Koordination der
Notfallhilfe, Sicherstellung der medizinischen Hilfe
und Verpflegung, Betreuung von Flüchtlingsunter-
künften, Angebote zur Integrationshilfe auf dem Ar-
beitsmarkt und Betreuung von ehrenamtlichen
Integrationshelfern.

Bild oben: Ehrenamtliche haben es sich zur Aufgabe gemacht,
als Paten junge Geflüchtete bei der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz zu unterstützen. Sie helfen ihnen bei der Berufs-
wahl und ermitteln gemeinsam die jeweiligen Kompetenzen,
suchen geeignete Ausbildungsbetriebe oder freie Praktikums-
plätze, stellen einen Kontakt zu den Betrieben und Unterneh-
men her, erstellen zusammen Bewerbungsunterlagen und be-
gleiten sogar zum Teil zum Vorstellungsgespräch und zur
Ausländerbehörde für die notwendige Arbeitserlaubnis. 
(Foto: Malteser Hilfsdienst) 

Bild unten links: Malteser kümmern sich um geflüchtete und
traumatisierte Kinder. (Foto: Malteser Hilfsdienst)

Bild unten rechts: Im Rahmen einer Erste-Hilfe-Ausbildung
werden alle Themen erlernt, die im Notfall wirklich wichtig
sind, um Ersthelfer innner- und außerhalb einer Gemein-
schaftsunterkunft zu sein. Darüber hinaus werden Informatio-
nen über die Arbeit der Malteser bereitgestellt, um ein
Interesse für ein Engagement in deren Organisation zu we-
cken. Eine erfolgreiche Kursteilnahme dient ebenso als Voraus-
setzung für den Erwerb eines Führerscheines unter anderem
als mögliches Mittel zur Arbeitsfindung. (Foto: Malteser Hilfs-
dienst)
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Lebenssituation von 
Flüchtlingen verbessern – 
Solidarität von Unternehmen fördern
Projektdauer 2016–2018

Das Projekt wird vom Caritasverband der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart verantwortet und
zielt darauf ab, die Lebenssituation von Flüchtlingen
in unserer Diözese mithilfe unternehmerischen und
gesellschaftlichen Engagements nachhaltig zu ver-
bessern. Dieses Projekt ist im Bereich Integration in
und durch Arbeit angesiedelt. Wer arbeitet, erhöht
die Chancen auf eine langfristige Bleibeperspektive
und fördert seine Integration in die Gesellschaft. 

Es gilt die Bereitschaft von Unternehmen, sich
für geflüchtete Menschen zu engagieren, aufzugrei-
fen und sie nutzbar zu machen. So wurden im Zuge
des Projektes Kontakte zur Wirtschaft auf- und aus-
gebaut und es konnten „Berufsorientierungstage“
durchgeführt werden, an denen geflüchtete Men-
schen Kontakte zu Unternehmen und deren Ausbil-
dungsmöglichkeiten knüpfen konnten. 

Islam im Plural
Projektdauer 2017–2022

Dieses Projekt wird von der Akademie der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart in Zusammenar-
beit mit der Katholischen Erwachsenenbildung sowie
dem Institut für Fort- und Weiterbildung der Diözese
durchgeführt. Es handelt sich um ein Qualifikations-
angebot für einen differenzierten Umgang mit dem
Islam und seinen Richtungen. Die Zielgruppen sind
kirchliche Hauptamtliche, die einen dienstlichen
Bezug zum Themenbereich Islam haben oder aus
persönlichem Interesse teilnehmen möchten, Mitar-
beitende der öffentlichen Verwaltung (Kommunen,
Landratsämter etc.) sowie Ehrenamtliche in der
Flüchtlingsarbeit. 

Das durch den Zweckerfüllungsfonds Flücht-
lingshilfen geförderte Qualifikationsangebot besteht
aus dreitägigen Fortbildungen an vier Standorten der
Diözese mit folgenden inhaltlichen Schwerpunkten:
· Grundlagen und Quellen des Islam
· Islam in Deutschland
· Islamismus
· Familienleben
· kultur- und religionssensible Flüchtlingsarbeit/ 
Asylfragen
Das Angebot soll durch differenzierte Informationen
zu unterschiedlichen Sichtweisen auf den Islam und
seine wichtigen Themenfelder befähigen. Das Ziel
besteht darin, gemeinsam zu einem konstruktiven
Dialog im Alltag zu kommen als Voraussetzung von
gelungener Integration. 

Bilder: Berufsorientierungstage um das gegenseitige Kennen-
lernen zu fördern (Foto: DiCV)
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Grenzen los – ein Musical

Ein relativ kleines Projekt verantwortet von der 
Katholischen Hochschulgemeinde Tübingen
in Kooperation mit dem Arbeitskreis Asyl Südstadt. 

Die Idee hinter dem Musical-Projekt „Grenzen
los“ war es, Menschen unterschiedlicher Herkunft
zusammenzubringen und ihre vielfältigen Talente
und Interessen wertzuschätzen. Die Teilnehmenden
gestalteten die Produktionsbereiche selbst: Dreh-
buch schreiben, Bühnenbild, Kostüme, Requisiten
entwerfen und gemeinsame Proben organisieren.
Ein Leitungsteam übernahm die Koordination.
Hauptzielgruppen waren Studierende und Geflüch-
tete. Darüber hinaus war das Projekt offen für alle. 

Die Katholische Hochschulgemeinde war Projekt-
trägerin, das Asylzentrum und ein Arbeitskreis Asyl
waren die Partner. Menschen im Alter von 13 bis
65 Jahren waren am Werdungsprozess beteiligt.
In der erzählten Geschichte des Musicals werden
Machtgier, Unterdrückung, Fremdenhass und Zer-
störung verarbeitet. Hinter der Geschichte leuchtet
also die Zielführung des Projekts durch: die Ausei-
nandersetzung mit inneren und äußeren Grenzen
und ihre Überwindung.

Bilder: Grenzen los – ein Musical. 
(Foto: Thomas Rettich)
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4.2 Individualhilfen

Die Zahl der Anträge im Bereich der Individualhilfe
ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben
(vgl. Tabelle 2). 2017 wurden 27 Anträge gestellt
und 22 davon bewilligt. Vor allem der Bereich der
Unterstützung bei Familienzusammenführungen
und bei therapeutischen Maßnahmen ist gestiegen.
Die Förderung der Individualhilfen 2017 kann
grundsätzlich folgenden Bereichen zugeordnet
werden: Unterstützung bei Anwaltskosten/Dolmet-
scher, Familienzusammenführung und bei Beschaf-
fung von Dokumenten, Unterstützung bei Deutsch-
kursen und gesundheitlichen Anliegen (vgl. Abbil-
dung 8). 

4.3 Maßnahmen

Sprache! – Der Grundstein von Bildung 
und gesellschaftlicher Teilhabe
Diese Maßnahme wurde von der Caritasregion
Schwarzwald-Gäu in Zusammenarbeit mit dem
Horber Martin-Gerbert-Gymnasium und der Stadt
Horb ins Leben gerufen und umgesetzt. Ziel war es,
Kindern mit Fluchterfahrung einen zusätzlichen
Deutschkurs anzubieten, um sie gezielter unterstüt-
zen und ihnen Zugang zu Bildung ermöglichen zu
können. 

Leider kann jungen geflüchteten Menschen im nor-
malen Regelunterricht nicht die sprachliche Förde-
rung zuteilwerden, die notwendig wäre. Daher
wurde mit finanzieller Unterstützung des Kultusmi-
nisteriums, des Schulfördervereins und des Zweck-
erfüllungsfonds Flüchtlingshilfen ein zusätzlicher
Sprachkurs für die betroffenen Schüler eingerichtet. 

Arbeit mit Geflüchteten in der 
Katholischen Erwachsenenbildung
Es wurden und werden unterschiedliche Veranstal-
tungen in den keb-Regionen 2017/2018 gefördert,
welche die Arbeit mit Geflüchteten thema- tisieren
und dafür qualifizieren. 

Es handelt sich um Veranstaltungen, die u. a.
Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit bzw. 
Geflüch- tete beim Spracherwerb unterstützen, die
Bewusstseinsbildung zu den Hintergründen von
Flucht, Migration, Kultur und Religion fördern oder
auch Integration durch gemeinsames Lernen und
Erleben ermöglichen. 

Tagung „Schatz des Orient“
Die Tagung wurde von der Akademie der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart in Hohenheim ver-
anstaltet und war Teil des größer angelegten und
gleichnamigen Pilotprojekts unter der Leitung von
Dr. Vladimir Latinovic. 

Durch die Ankunft der geflüchteten Christen
aus dem Nahen Osten ist es zunehmend wichtig
geworden, diese Menschen, ihre Kultur und ihr 
religiöses Selbstverständnis in der direkten Begeg-
nung besser kennenzulernen und aus der gesell-
schaftlichen Unsichtbarkeit herauszuholen. 
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Erst dann wird es möglich, die altorientalischen
und orthodoxen Christen und ihre Strukturen tiefer
in kommunale sowie ehrenamtliche Flüchtlings-
und Integrationsarbeit zu vermitteln und somit ge-
sellschaftlich zu aktivieren. Es ist eine grundsätzlich
große Aufgabe, da das soziale Engagement nicht
zum primären Profil und Handlungsfeld vieler Ost-
kirchen gehört. Mit der Ankunft der christlichen
Flüchtlinge befinden sich diese Kirchen in Deutsch-
land in einer neuen, ihnen bisher unbekannten 
Situation, da von ihnen nun auch soziales und ka-
ritatives Engagement in einem höheren Maße als
zuvor gefordert wird. Die Komplexität der rechtli-
chen und gesellschaftlichen Situation in der Bun-
desrepublik macht es ihnen aber nahezu unmög-
lich, diese Aufgabe ohne Unterstützung zu bewäl-
tigen. Die einheimischen Christen und Kirchen soll-
ten daher versuchen, sie in diesen Heraus-
forderungen so gut wie möglich zu unterstützen. 

Fortbildung im Bereich Sexualpädagogik
im Kontext unbegleiteter minderjähriger
Flüchtlinge 
Die Förderung dieser Einzelmaßnahme wurde vom
Zentrum „Guter Hirte” in Ulm beantragt und
als Inhouse-Fortbildung für die eigenen Mitarbei-
ter*innen durchgeführt. 

In der Einrichtung „Guter Hirte“, dem Zentrum
für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Ulm, wer-
den u. a. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
aufgenommen und betreut. 

Sie haben einen besonderen Bedarf an Förderung,
Stabilisierung und Unterstützung durch die dort ar-
beitenden pädagogischen Fachkräfte. Dies stellt
eine große Herausforderung an die Mitarbeiter*
innen dar. Ziel der Fortbildung war es, den päda-
gogischen Fachkräften Fachwissen über die Sexu-
alentwicklung der Kinder und Jugendlichen,
besonders jener mit Fluchterfahrung, zu vermitteln. 
Denn die Erfahrung zeigt, dass besonders jene auf-
grund ihrer Herkunft, Sozialisation und Fluchter-
fahrung eine große Verunsicherung erleben. Sie
haben oftmals Misshandlungen und sexualisierte
Gewalt erlebt. Daher braucht es eine Sensibilisie-
rung der Fachkräfte und einen geschulten Umgang.

Ferienfreizeiten des BDKJ
Im Jahr 2017 wurden wieder einige Ferienfreizeiten
des BDKJ gefördert. Dadurch konnte jungen Men-
schen mit Fluchterfahrung die Teilnahme ermög-
licht werden. Um eine gute Fürsorge sicherstellen
zu können, ist ein höherer Aufwand in der Vor- und
Nachbereitung sowie bei der Teambesetzung not-
wendig. Dieser Mehraufwand wird über den
Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe aufgefangen.
Geförderte Freizeiten waren das Manufakturzeltla-
ger, das Pfingstzeltlager Rot, das Zeltlager in
Schwende „Backstage” und das Zeltlager in Bal-
tersberg. 
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5. Abschluss & Ausblick

Das Jahr 2017 stand für die Geschäftsführung ganz
im Zeichen der Auswertung des Förderverfahrens
und der Überarbeitung der Richtlinien des Zweck-
erfüllungsfonds Flüchtlingshilfen. Es erschien sinn-
voll, den Fonds, der 2013 ins Leben gerufen wurde
und seit 2014 operativ tätig war, nach drei Jahren
Tätigkeit auszuwerten, seine Möglichkeiten und
Grenzen aufzuzeigen und gegebenenfalls Nachjus-
tierungen vorzunehmen. Das geschah im engen
Austausch mit den Antragstellern und Trägern. Es
zeigte sich, dass sich seit der Implementierung des
Fonds im Jahr 2014 im Bereich der Flüchtlingshilfe
viel getan hat – in der Politik, in der Gesellschaft
und im Hilfebedarf vor Ort. Die großen Ströme Ge-
flüchteter haben abgenommen, dafür sind jene, die
es nach Deutschland geschafft haben, mit zuneh-
menden Verschärfungen konfrontiert. Der Hilfebe-
darf hat sich von einer Akuthilfe, stärker hin zur
Hilfe bei der Begleitung und Integration gewandelt.
Diesen Entwicklungen sollten die neuen Förder-
richtlinien Rechnung tragen.

Einige Erwartungen, die zu Beginn an die
durch den Fonds geförderten Projekte gerichtet
worden waren, konnten nicht eingehalten werden.
Nicht jedes Projekt konnte nach dem begrenzten
Förderzeitraum in eine Regelfinanzierung überführt
werden. Das lag nicht immer in der Verantwortung
der Projektverantwortlichen, sondern oftmals an
den sich rapide ändernden gesetzlichen Regelun-
gen und damit zusammenhängenden Finanzierun-
gen sowie daran, dass einige Vorhaben einfach
nicht durch die öffentliche Hand gefördert werden 

(wie z. B. Dolmetscher gestützte Traumatherapie,
Kurse für Geflüchtete mit geringer Bleibeperspek-
tive, kleine Initiativen vor Ort, u. v.m.). 

Einigen Projekten ist der Übergang in eine 
Regelfinanzierung gelungen, einige erwiesen sich
während der Projektlaufzeit als nicht mehr notwen-
dig und wurden beendet und andere wiederum
entwickelten sich zu Modell- und Vorzeigeprojek-
ten, die einen wichtigen und unersetzbaren Beitrag
in der Flüchtlingshilfe in der Diözese leisten und die
trotz Bemühungen keine anderweitige Finanzie-
rung gefunden haben. Es war und ist uns ein An-
liegen, solche Projekte weiterhin zu begleiten und
gegebenenfalls zu fördern. Diese Möglichkeit
wurde nun mit den neuen Richtlinien geschaffen,
indem ein neuer und innovativer Förderbereich der
„Strukturförderung“ eingeführt wurde. Damit wird
Projekten, die sich bewährt haben und deren Pro-
jektlaufzeit zu Ende geht, eine nachhaltige Förde-
rung ermöglicht. Darüber hinaus wurden in den
neuen Richtlinien verstärkt Qualitätskriterien ein-
geführt, die ab einem gewissen Antragsvolumen
erfüllt werden müssen. 

Im kommenden Jahr 2018 wird ein Hauptau-
genmerk darauf liegen, die neuen Richtlinien an-
zuwenden und die ersten Erfahrungen mit der
Strukturförderung auszuwerten. Es gilt, die Qualität
des Förderverfahrens weiterhin kritisch in den Blick
zu nehmen und notwendige Anpassungen recht-
zeitig vorzunehmen, damit der Zweckerfüllungs-
fonds Flüchtlingshilfen weiterhin seinen Dienst in
der Flüchtlingshilfe in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart erfüllen kann. 
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Darüber hinaus wird der Blick verstärkt auf die
Qualität der Anträge und deren Übereinstim-
mung mit den Leitlinien der Diözese Rottenburg-
Stuttgart gerichtet werden. Bereits zu Beginn,
d. h. bei der Antragstellung, sollen die Ziele klar
formuliert und Indikatoren für deren Erreichung
benannt werden. 

Schon seit längerer Zeit beschäftigt sich die
Hauptabteilung Caritas mit dem Thema „Wir-
kung“ und „Wirkungsanalyse“. Sie verantwortet
mehrere Förderverfahren und hat in diesem Be-
reich eine hohe Expertise aufgebaut. Besonders
im komplexen Bereich der Flüchtlingshilfe spielt
diese Frage eine große Rolle. Woran kann erkannt
bzw. beobachtet werden, ob ein Projekt „etwas
gebracht hat“? Wie kann die Wirkung eines Pro-
jektes objektiv nachvollziehbar ausgewiesen wer-
den? Dieses Thema wird im kommenden Jahr den
dritten Arbeitsschwerpunkt bilden. Im Austausch
mit den Antragstellern sollen Kriterien erarbeitet
und benannt werden. 

Darüber hinaus wird die Bedeutung des in-
terreligiösen Dialogs im Kontext der Flüchtlings-
hilfe weiterhin mit den Antragstellern thematisiert
und Handlungsoptionen überlegt werden. Es gilt,
die aktuellen politischen Entwicklungen, beson-
ders jene im Zusammenhang mit der Bundesre-
gierung, kritisch zuverfolgen und Auswirkungen
auf den Fonds zu beobachten. 

13. März 2018

Justyna Höver
Geschäftsführerin

„Jeder Fremde, der an unsere Tür klopst,

gibt uns eine Gelegenheit zur Begegnung

mit Jesus Christus, der sich mit dem 

aufgenommenen oder abgelehnten Gast

jeder Zeitepoche identifiziert. Der Herr

vertraut der mütterlichen Liebe der Kirche

jeden Menschen an, der gezwungen ist, 

die eigene Heimat auf der Suche nach

einer besseren Zukunst zu verlassen. 

Diese Fürsorge muss konkreten Ausdruck

in jedem Abschnitt der Erfahrung der

Flüchtlinge finden: von der Abfahrt bis zur

Reise, von der Ankunst bis zur Rückkehr. 

Es ist eine große Verantwortung, die 

die Kirche mit allen Glaubenden und 

Menschen guten Willens teilen möchte, 

die gerufen sind, auf die zahlreichen durch

die gegenwärtigen Flüchtlingsbewegungen

hervorgerufenen Herausforderungen mit

Großzügigkeit, Engagement, Klugheit und

Weitblick zu antworten, jeder freilich

gemäß den eigenen Möglichkeiten.“

Aus der Botschast von Papst Franziskus 

zum Welttag des Migranten und Flüchtlings 2018
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„Jeder Fremde, 
der an unsere Tür klopst, 
gibt uns eine Gelegenheit 
zur Begegnung mit 
Jesus Christus, 
der sich mit dem 
aufgenommenen oder 
abgelehnten Gast jeder 
Zeitepoche identifiziert.“ 
Papst Franziskus
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